
Kind in den USA beschulen
Beitrag von „Humblebee“ vom 7. Dezember 2021 16:38

Zitat von chilipaprika

die Beurlaubung beantragt man nur, wenn der Wohnsitz in Deutschland bleibt (und
man zb eine Weltreise macht). Wenn man sich aus Deutschland abmeldet (keine
Adresse, keine Versicherungen, usw..), dann ist es irrelevant.

Sorry, ich hatte das verwechselt! Du hast natürlich recht. Ich lösche das gleich aus meinem
Post!
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